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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1956

Norm

EO §65 B

Rechtssatz

Wer nicht Vertreter der verp3ichteten Partei ist, wem aber trotzdem auf Grund einer nicht überprüften unrichtigen

Angabe im Exekutionsantrag die Exekutionsbewilligung als dem Vertreter der verp3ichteten Partei zugestellt worden

ist, ist dadurch weder zum Vertreter der verp3ichteten Partei geworden, noch hat er hiedurch allein ein rechtliches

Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der zugestellten Exekutionsbewilligung erlangt. Die Zustellung allein

kann nicht die für die Zulässigkeit jeder Anfechtung erforderliche "Beschwer" das heißt eine Beeinträchtigung der

Rechte des Zustellungsempfängers begründen.
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Vgl; Beisatz hier: Rekurs gegen die Zustellung der Klage und Ladung zur 1. Verhandlungstagsatzung an im

Verfahren (noch) nicht durch Vollmacht ausgewiesenen Rechtsanwalt (T1) = RZ 1972,88
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